
Ausschreibung für die voruntersuchte Fläche N-7.2 – Gebotstermin 1.9.2022; Az.: BK6-22-011 

Gebotsformular „Bürgschaft“ für die Fläche N-7.2 

Hinweis: Die Beschlusskammer hat in der Bekanntmachung der Ausschreibung Formatvor-

gaben für das Ausschreibungsverfahren gemäß § 15 WindSeeG in Verbindung mit § 30a 

Absatz 1 EEG gemacht. Die Nichtbeachtung der Formatvorgaben führt nach § 15 WindSeeG 

in Verbindung mit § 33 Absatz 1 Nummer 1 EEG zum Ausschluss des Gebots. Die kursiv 

gedruckten Absätze in diesem Formular, die nicht mit dem Zusatz „Hinweis“ versehen sind, 

sind Bestandteil dieser Formatvorgaben. 

Die beiden Seiten dieses Formulars sind entweder doppelseitig auf ein Blatt zu drucken oder 

aber durch Klammern oder Siegel fest miteinander zu verbinden. 

Name des Kreditinstituts oder Kreditversicherers

Str

Pos

Sta

Inte

Der

dem

geg

Firm

sof

Nam

sof
– nachfolgend Bürge – 

aße, Hausnummer
tleitzahl, Ort
at
rne Identifikationsnummer der Bürgschaft (sofern vergeben)
 Bürge übernimmt hiermit für die aus dem Ausschreibungsverfahren für die Fläche N-7.2 

 Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth, 

en 

a

ern der Bieter eine rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person ist 

e Vorname
ern der Bieter eine natürliche Person ist
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Straße, Hausnummer

Pos

Sta

zus

EE

N-7

ent

ein

Die

ges

gem

nich

den

Ort

Un

___

Ste
tleitzahl, Ort
at
– Hauptschuldner/Bieter – 

tehenden Forderungen nach § 15 WindSeeG in Verbindung mit § 31 Absatz 1 Satz 2 

G, die im Zusammenhang mit dem Gebot im Rahmen der Ausschreibung der Fläche 

.2 nach § 16 ff. WindSeeG zum Gebotstermin 1. September 2022 entstanden sind und 

stehen können, bis zu einem Höchstbetrag von 

196.000.000 Euro 

in Worten: einhundertsechsundneunzig Millionen Euro 

e selbstschuldnerische Bürgschaft auf erstes Anfordern. 

 Bürgschaft wird unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage im Sinne von § 771 BGB 

chlossen. Der Bürge verzichtet auf die Einrede der Aufrechenbarkeit und Anfechtbarkeit 

äß § 770 BGB. Die Bürgschaft wird als unwiderruflich und unkündbar vereinbart. Sie ist 

t auf eine bestimmte Zeit beschränkt. Sie erlischt mit der Rückgabe dieses Formulars an 

 Bürgen. 

  Datum
terschrift 

________________________________________

mpel des Kreditinstituts/Kreditversicherers 
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